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Gesund oder krank? 

Wie gut geht es uns am Arbeitsplatz? 
Und wie stark hängen Arbeitsleistung 
und Arbeitsmotivation von unserem 
Wohlbefinden – und vice versa – ab? 
Wir verbringen einen großen Teil un-
seres Lebens in der Arbeit. Da ist es 
umso wichtiger, besonderen Wert auf 
die Gesundheit und das Wohlergehen 
der MitarbeiterInnen zu legen. In vie-
len Kommunen ist die Betriebliche 
Gesundheitsförderung mittlerweile 
gang und gäbe. Fachvorträge, Work-
shops, Gesundheitstage und Fitness-
kurse werden angeboten. Aber auch 
auf die psychische Gesundheit wird ge-
schaut, wie etwa bei der Salzburger 
Berufsfeuerwehr, die 2015 den „Peer 
Support“ installiert hat.
Zudem ist die Wiedereingliederung 
nach langen Krankenständen zu einer 
ernstzunehmenden Aufgabe geworden 
– mehr dazu im Beitrag von Linz.  
Wir müssen uns aber auch die Frage 
stellen, wie wir zukünftig arbeiten 
wollen. Sind Großraumbüros mit fle-
xiblen, unpersönlichen Arbeitsplätzen 
wirklich die Lösung? 
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PRÄSIDENT

Erfolgreich  
durch Generationen

In Organisationen und Betrieben 
arbeiten oft Menschen aus 

verschiedenen Generationen Seite an 
Seite. Dabei treffen unterschiedliche 

Einstellungen, Arbeitsweisen und 
Wertvorstellungen aufeinander.  

Das kann sowohl für ArbeitnehmerIn-
nen als auch für ArbeitgeberInnen eine 
Herausforderung sein. Auf der anderen 
Seite können Wissens- und Erfahrungs-

austausch zwischen den Generationen 
sowie die breite Palette des vorhande-

nen Know-hows mitunter entschei-
dende Erfolgsfaktoren sein. Die Neu

anfängerInnen von heute sind die 
Führungskräfte von morgen. Umso not-
wendiger ist es, in der Führungskräfte-
entwicklung entsprechende Unterstüt-
zung und Hilfestellungen anzubieten 

und einen Wissenstransfer zwischen den 
Generationen zu ermöglichen.  

Das Führungsverständnis hat sich über 
die letzten Jahrzehnte stark verändert. 

Arbeitsmotivation, qualitative 
Zusammenarbeit und ein vertrauens-

volles Klima sind entscheidende 
Rahmenbedingungen für  

die Arbeitsplätze der Zukunft. 
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Was wurde vereinbart?
Mit dem Finanzausgleich 2017 wurde als Pilotprojekt für 
eine verstärkt aufgabenorientierte Finanzierung auf Gemein-
deebene die Elementarbildung (Kinder bis sechs Jahre) fest-
gelegt. Eine Finalisierung war für September 2017 geplant; 
eine entsprechende Verordnung des BMF soll ab 1. 1. 2018 
gelten. Ein Jahr später soll ein zweites Projekt im Bereich 
Pflichtschulen folgen. Zur Umsetzung wurde eine Arbeits-
gruppe einberufen. Ziel war insbesondere die Abstimmung 
der Daten zwischen den Bundesländern und die Entwick-
lung von Modellen zur Verteilung von Gemeinde-Ertragsan-
teilen nach aufgabenorientierten Parametern. 

Was ist bisher geschehen?
Die Beratungen der Arbeitsgruppe sind noch nicht abge-
schlossen. Nach wie vor ist offen, ob die Datenqualität der 

Kindertagesheimstatistik ausreicht, um daran Finanzmittel-
ströme zu knüpfen. Auch bestehende Vorschläge für ein auf-
gabenorientiertes Modell sind noch näher zu diskutieren, da 
sich bei der Konkretisierung mehrere Probleme gezeigt ha-
ben, welche noch gelöst werden müssen. Im Folgenden wer-
den einige Aspekte herausgegriffen. 

Ziele der aufgabenorientierten Mittelverteilung in 
der Kinderbetreuung sind unklar
Die Ausgestaltung eines aufgabenorientierten Finanzaus-
gleichs muss sich an konkreten Zielen ausrichten. Dazu be-
darf es Klarheit, welche sachpolitischen Ziele (z. B. Betreu-
ungsqualität, Versorgungsumfang) im Kinderbetreuungsbe-
reich und welche formalen Finanzausgleichsziele (Effizienz) 
erreicht werden sollen. Unterschiedliche Interessen machen 
eine einheitliche Ausrichtung von Zielen jedoch schwierig. 
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Zwischen Erfolg und Scheitern

Aufgabenorientierung im 
Finanzausgleich
Im Finanzausgleichsgesetz 2017 wurde ein viel beachteter Reformansatz festgelegt, und zwar soll ein 
Teil der Gemeindemittel aus dem Steuerverbund anhand der erbrachten Leistungen verteilt werden. 
Zur Identifizierung aufgabenorientierter Indikatoren arbeitet eine Unterarbeitsgruppe seit dem 
Frühling an einem konkreten Vorschlag. Nicht zuletzt aufgrund der unklaren Zielvorstellungen ist 
bisher noch kein Ergebnis zustande gekommen.  
Karoline Mitterer, Helfried Bauer, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung
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Basisaufgabe Kinderbetreuung nicht mit Mitteln 
für zentralörtliche Aufgaben abtauschen 
Mittel aus dem Abgestuften Bevölkerungsschlüssel (ABS-
Mittel) decken sowohl die Finanzierung für Basisaufgaben 
als auch für zentralörtliche Aufgaben (regionale Versorgungs-
funktion) und besondere Lasten von Gemeinden (z. B. Be-
zirksverwaltungsagenden der Statutarstädte) ab. Ein Ab-
tausch mit den ABS-Mitteln führt jedoch dazu, dass die Ba-
sisaufgabe Kinderbetreuung auch mit Mitteln abgetauscht 
wird, welche teilweise für zentralörtliche Aufgaben vorgese-
hen sind. Im weiteren Verlauf wäre daher eine Trennung von 
Basisaufgaben und Nicht-Basisaufgaben wichtig. Die Basis-
aufgabe Kinderbetreuung ist dann mit „Basismitteln“ abzu-
tauschen. Dadurch kann die Finanzierung der Nicht-Basis-
aufgaben auch weiterhin gesichert werden.

Mangelnde Datenqualität  
der Kindertagesheimstatistik 
Aufgrund der unterschiedlichen länderweisen Erhebungen 
zur Kindertagesheimstatistik (KTH-Statistik) ist die Daten-

qualität bundesweit nicht einheitlich (z. B. Definition der 
Gruppe, Altersstruktur in der Gruppe). Sie ist daher als 
Grundlage für den Finanzausgleich in der jetzigen Form 
nicht geeignet. Bundesweit einheitliche Definitionen und 
Erhebungen würden die Datenqualität sichern. 

Umgang mit besonderen Bedarfen 
Noch zu klären ist, in welchem Ausmaß und in welcher 
Form auch besondere Bedarfe einzubeziehen sind, welche 
ebenfalls nennenswerte Ausgaben nach sich ziehen können. 
Zu nennen ist hier etwa eine ausreichende Betreuung für 
Kinder mit nicht-deutscher Erstsprache oder für Kinder mit 
sonderpädagogischem Betreuungsbedarf. 

Indikatoren und Gewichtungen müssen 
transparent und nachvollziehbar sein
Die gewählten Indikatoren müssen geeignet sein, die damit 
gesetzten Zielsetzungen zu erreichen. Eine reine Gruppen
orientierung verringert die Steuerungsspielräume und för-
dert Ineffizienzen (zu kleine Gruppen, geringe Öffnungszei-
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ten). Zumindest ein Teil der Mittel sollte daher pro betreu-
tem Kind verteilt werden. Neben der Wahl der geeigneten 
Indikatoren ist insbesondere die Wahl der Gewichtungen ein 
wesentliches Thema. Gewichtungen müssen einerseits zur 
Zielerreichung geeignet sein, andererseits müssen diese auch 
nachvollziehbar sein. Da das Datenmaterial hierzu jedoch 
mangelhaft ist, bedarf es weiterer Grundlagen, sodass Ge-
wichtungen auf fundierten Daten beruhen. Auch dürfen Ge-
wichtungen nicht zu komplex sein. 

Warum geht nichts weiter? Ziele definieren!
Die oben genannten Aspekte ergeben sich aufgrund einer zu 
engen Sichtweise des aufgabenorientierten Finanzausgleichs 
und einer fehlenden Zieldebatte zur Aufgabenorientierung, 
welche erst bei der Umsetzung deutlich wird. So waren etwa 
die Wechselwirkungen mit anderen Finanzausgleichsinstru-
menten nicht allen Beteiligten von Anfang an bewusst. Es ist 
nicht geklärt, in welchem Ausmaß die bestehenden Ertrags-
anteile durch eine leistungsbezogene Verteilung ersetzt wer-

den soll (Verteilungsvolumen) und ob sich das Volumen in 
Zukunft im Ausmaß des Leistungszuwachses während der 
Geltungsdauer des FAG 2017 entwickeln soll (Dynamisie-
rung). Es wurde auch verabsäumt, klar festzulegen, dass die 
Ertragsanteile in erster Linie der Finanzierung des bestehen-
den Angebotes dienen und ein etwaiger Nachholbedarf  
(z. B. Anschubfinanzierung für zusätzliche Leistungen) über 
gesonderte programmatische Transfers abzudecken ist.1 Dies 
ist wichtig, da ein Instrument (alternative Verteilung der Er-
tragsanteile) nicht zwei Ziele gleichzeitig verfolgen kann (Si-
cherung des laufenden Betriebs, Ausbau). 
Bei der konkreten Ausgestaltung sind auch zwei wider-
sprüchliche Ziele deutlich geworden: Auf der einen Seite soll 
die bisherige Mittelverteilung möglichst unverändert bleiben 
(es darf keine Verlierer geben), auf der anderen Seite wird 
eine neue Verteilung angestrebt, welche sich an den Leistun-
gen orientiert (Mittelverschiebungen zwischen Gemeinde-
gruppen). Hier ist mit entsprechenden Übergangslösungen 
ein Kompromiss zu schaffen. 
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Eine konkretere Zieldefinition fehlt auch für das Pilotprojekt 
der Aufgabenorientierung im Pflichtschulbereich, worüber erst 
im Jahr 2018 diskutiert werden soll. Es gilt aber aus den bishe-
rigen Erfahrungen beim Pilotprojekt Elementarbildung zu ler-
nen und bereits möglichst rasch die grundlegenden Ziele, Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen zu definieren. 

Aufgabenorientierung ganzheitlich denken 
Ebenfalls ungeklärt sind die vielfältigen Wechselwirkungen 
mit anderen Finanzausgleichsinstrumenten. So besteht eine 
unzureichende Debatte über die Folgen der aufgabenorientier-
ten Mittelverteilung auf andere Instrumente im Finanzaus-
gleich. Dies betrifft nicht nur die bereits erwähnte Beeinträch-
tigung bei anderen Aufgaben als die Elementarbildung (z. B. 
regionale Versorgungsfunktionen), sondern auch die Auswir-
kungen auf die bestehenden Förder- und Umlagesysteme zwi-
schen dem jeweiligen Land und den Gemeinden. Ebenso be-
troffen sind die Beziehungen im Fall der Kooperation von Ge-
meinden zwischen den Gemeinden, da Mittel nur für die Trä-
gergemeinden vorgesehen sind, weshalb die Verträge zwischen 
den Gemeinden anzupassen sind. Das jetzige Pilotprojekt Ele-
mentarbildung ist daher in ein Gesamtkonzept zur Weiterent-
wicklung des aufgabenorientierten Finanzierungsmodells zu 
integrieren, um negative Wechselwirkungen zwischen verschie-
denen Finanzausgleichsinstrumenten hintanzuhalten. Eine 
Konzeption eines reformierten Gesamtmodells des Finanzaus-
gleichs und ein entsprechender Entwicklungspfad sind daher 
voranzutreiben. Der jetzige Zeitpunkt scheint daher dafür ge-
eignet, einmal innezuhalten und sich zu überlegen, was Auf-
gabenorientierung sein soll, was damit bezweckt werden will 
und wie das in ein Gesamtmodell zu integrieren ist.2

Was bedeutet Aufgabenorientierung? 
Aufgabenorientierung ist ein Ziel der Finanz(ausgleichs)poli-
tik, das eine Verknüpfung zwischen erbrachten Leistungen 
und/oder Wirkungen mit der Finanzierung der Aufgaben 
herstellt. Die Verknüpfung kann grundsätzlich so hergestellt 
werden, dass die Leistungen nach Maßgabe der hierfür be-
reitgestellten Mittel dimensioniert werden (Aufgabe folgt 
den verfügbaren Mitteln) oder dass mittel-/längerfristig 
wechselnde sach- und distributionspolitische Prioritäten für 
die Erbringung spezifischer Aufgaben festgelegt werden 
(Mittel folgt Aufgabe). In diesem Fall folgen die Ressourcen 
der zu erbringenden Aufgabe; je nach Prioritäten kommt es 
zu geänderten Mittelzuweisungen auf die einzelnen Aufga-
benbereiche. Während bei überschaubaren Aufgaben, die 
sich wenig verändern, der erstgenannte Weg zu einer brauch-
baren Steuerung führt, ist im breit aufgestellten föderalen 
Wohlfahrtsstaat dieser Weg nicht mehr zweckmäßig. Regio-
nale und lokale unterschiedliche Anforderungen und Ziele, 
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Großraumbüro

Darf’s ein bissl  
flexibler sein?

Immer mehr Firmen setzen auf Großraumbüros. Die 
Argumente: mehr Kommunikation, gesteigerte Effizienz 

und vor allem niedrigere Kosten. Ein Trend ist noch 
dazugekommen – es gibt keine fixen Schreibtische mehr, 

sondern die einzelnen MitarbeiterInnen suchen sich in der 
Früh einen neuen Arbeitsplatz. Wie sich dies auf Gesundheit und 
Wohlbefinden auswirkt, soll in diesem Artikel behandelt werden. 

Mag.a Saskia Blatakes
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Wüsste man es nicht besser, könnte man meinen, 
man stehe im Terminal eines großen Flughafens. 
Von den hohen Decken fällt eine Mischung aus 

Tageslicht und künstlichem Leuchten auf die glänzenden 
Bodenfliesen der weitläufigen Halle. Hinter geschwungenen 
weißen Schaltern sitzen adrette MitarbeiterInnen und lä-
cheln professionell. Ein paar Schritte weiter stehen die Ti-
sche eines Cafés, an denen müde aussehende Gäste sitzen. 
Doch sie warten nicht etwa auf ihren Anschlussflug, sondern  
sitzen in der Empfangshalle der 2016 eröffneten Unterneh-
menszentrale der Erste Group. Ein Zimmer, ein Schreibtisch, 
ein Drehstuhl, ein Regal – das sind die klassischen Kompo-
nenten eines Büro-Arbeitsplatzes. Und das könnte schon bald 
der Vergangenheit angehören. Die „Großraumisierung“ 
schreitet voran und hier am „Erste Bank Campus“ kann man 
sich schon einmal einen Eindruck verschaffen, wie das – bei 
entsprechendem Budget – aussehen kann. 
Das riesige, moderne Bürogebäude bietet Platz für 4.500 
MitarbeiterInnen, die zuvor an 20 verschiedenen Standorten 
tätig waren. Und es funktioniert ein bisschen anders als ge-
wohnt: Feste Arbeitsplätze gibt es nicht mehr, die Mitarbeite-
rInnen können sich täglich neu entscheiden, wo sie arbeiten 
möchten. Ihren Laptop entnehmen sie zu Beginn ihres Ar-
beitstags einem Schließfach und machen sich dann auf die 
Suche nach einem geeigneten Schreibtisch oder Bespre-
chungszimmer. Wahl-Möglichkeiten gibt es hier reichlich: 
Stehtische in ruhigen Nischen für spontane Besprechungen,  
großzügige Sitzungszimmer und auch ganz klassische 
Schreibtische. Am Abend werden die eigenen Sachen dann 
wieder verstaut und die Suche nach einem geeigneten Ar-
beitsplatz beginnt am nächsten Tag von Neuem. Nur eins 
gibt es kaum: Einzelzimmer. 

Schließfach statt Schreibtisch
Großraumbüro, Open Space und Clean Desk – hier werden 
viele der aktuellen Trends des „Neuen Arbeitens“ umgesetzt. 
Und gerade das Großraumbüro hat das Potenzial, zum Seri-
enmodell zu werden. 
Die Argumente der Großraum-Verfechter: verbesserte Kom-
munikation, vereinfachte Prozesse, gesteigerte Effizienz. Was 
nicht so oft genannt wird, aber eigentlich der Hauptgrund 
für den Trend sein dürfte: Großraumbüros sparen Raum und 
damit Kosten. Etwa 20 Prozent der Bürokosten lassen sich 
dadurch einsparen. Doch diese Rechnung geht nicht unbe-
dingt auf, denn bei den neuen Modellen sinkt nicht selten 
die Produktivität. ArchitektInnen müssen meist auch mehr 
Raum für Treffpunkte, Begegnungszonen und Sitzungszim-

mer einplanen. Und wie geht es den MitarbeiterInnen in der 
neuen, flexiblen Arbeitswelt? 
In Österreich arbeiten derzeit zehn Prozent der Angestellten 
in einem Großraumbüro mit mehr als zwanzig Arbeitsplät-
zen, in Deutschland ist es bereits ein Viertel, in den USA die 
Hälfte. So zum Beispiel Sebastian H., der in San Francisco im 
Großraumbüro einer internationalen Firma arbeitet (Namen 
sind d. Red. bekannt). Tag für Tag sitzt er in seinem „Cu-
bicle“: einer Bürozelle, die nur mit einer halbhohen Wand 
vom Rest des großen Raumes abgetrennt ist. Es geht zu wie 
in einem Taubenschlag: Da wird geredet, telefoniert, laut ge-
schimpft – ein immerwährender Klangteppich, den man 
auch beim Telefonat mit der ÖGZ hören kann. Bald soll er 
in ein kleineres Zimmer umziehen, das er sich nur mit einem 
einzigen Kollegen teilen muss. Und er ist froh darüber, denn 
das Arbeiten im Großraumbüro sieht er mit gemischten Ge-
fühlen. Es sei schwer, sich zu konzentrieren, weil eigentlich 
permanent eine/-r der KollegInnen spricht. „Der Vorteil des 
Großraumbüros ist, dass man mittendrin ist. Der Nachteil 
ist, dass man mittendrin ist“, sagt er lachend. 

Weniger Gehalt statt Desk Sharing
Manche nehmen es mit weniger Humor. Für sie ist ein Groß-
raumbüro sogar ein Kündigungsgrund. So wie für Jürgen E. 
(Name ist d. Red. bekannt). Zehn Jahre lang war er bereits 
bei einer großen, börsennotierten Bank beschäftigt, als man 
sich dort entschließt, die fixen Arbeitsplätze abzuschaffen und  
stattdessen auf Desk Sharing zu setzen (Name der Bank ist d. 
Red. bekannt. Es handelt sich nicht um die Erste Bank). Zu-
erst sucht er das Gespräch mit seinem Vorgesetzten und er-
klärt ihm, dass ein eigener Schreibtisch für ihn als Berater un-
bedingt notwendig sei, um KundInnen zu empfangen und 
mit ihnen ungestört reden zu können. Als er eine Absage be-
kommt, kämpft er sich noch mehrere Hierarchie-Ebenen 
weiter und erklärt sich letztendlich sogar bereit, auf einen Teil 
seines Lohns verzichten zu wollen, wenn er nur seinen eige-
nen Schreibtisch behalten darf. Doch er stößt auf taube Oh-
ren, wie er im Gespräch mit der ÖGZ erzählt. Die Entschei-
dung sei gefallen und treffe ausnahmslos alle MitarbeiterIn-
nen, heißt es. Jürgen E. kündigt. 
Heute arbeitet er bei einer kleineren Bank, sitzt an seinem ei-
genen Schreibtisch in einem ruhigen, eigenen Zimmer und 
sagt über seinen früheren Arbeitgeber: „So kann man mit 
Menschen nicht umgehen.“ 
Und Jürgen E. ist mit seiner Abneigung gegen das Groß-
raumbüro nicht allein. Ob es nur an schlechter Planung liegt 
oder am Konzept „Großraumbüro“ an sich: Verschiedene 
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Generationenvielfalt

Personalmanagement reloaded!
Wie die unterschiedlichen Generationen von MitarbeiterInnen das Personalmanagement der 
Städte und Gemeinden in nächster Zeit fordern. 
Dr. Klaus Wirth, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

In unseren Organisationen arbeiten gegenwärtig vier bis manch-
mal sogar fünf Generationen von MitarbeiterInnen neben- 
und miteinander. Und auch wenn sie alle Teil einer Organisa-

tion sind, unterscheiden sie sich durch ihre unterschiedlichen 
persönlichen Prägungen (Sozialisation oder zeithistorische Er-
fahrungen), Einstellungen, Haltungen und letztlich auch Werte.
Verschiedentlich ist in den vergangenen Jahren bereits ver-
sucht worden, diese Generationen durch bestimmte Zu-
schreibung mit „typischen“ Eigenschaften voneinander abzu-
grenzen und zu charakterisieren (siehe exemplarisch neben-
stehende Abbildung). Als Generation Babyboomer bzw. Ge-
neration X, Y oder Z (auch Millennials genannt) haben sie 
Eingang in unterschiedliche Fachdiskurse gefunden.
Auch wenn diese Generationenbeschreibungen von Anfang 
an oftmals auch etwas widersprüchlich aufgenommen wur-
den, nicht zuletzt, weil die verwendeten Kategorien wenig 
trennscharf (Überlagerung von Lebensphasen) oder manch-
mal auch schwer nachvollziehbar sind, so fordern sie jeden-

falls zur Reflexion der eigenen Organisation und von deren 
Managementsystemen auf.1

Zur Reflexion und Diskussion der möglichen Konsequenzen 
der Generationenvielfalt in den Kommunalverwaltungen hat 
der Österreichische Städtebund in diesem Frühjahr im Rah-
men des Fachausschuss Personal eine spezielle Plattform ge-
schaffen. Die Arbeitstreffen wurden vom KDZ moderiert. 
Neben dem fachlichen Austausch zwischen den ExpertInnen 
der Gemeinden war es von Anfang an das Ziel dieser Arbeits-
treffen, auszuloten, wie die Städte und Gemeinden ihr Perso-
nalmanagement vor dem Hintergrund der Generationenviel-
falt weiterentwickeln sollten und sichtbar zu machen, welche 
Lösungsansätze sich anbieten.2 
Deutlich geworden ist im gemeinsamen Diskurs jedenfalls, 
dass sich das Personalmanagement, aber auch die Arbeitsor-
ganisation der Städte und Gemeinden rasch und teilweise 
grundlegend erneuern müssen, um im Wettbewerb um die 
besten Köpfe weiterhin bestehen zu können.

Generation X, Y, Z und die Babyboomer: 
Das Personalmanagement in den Städten 

und Gemeinden muss sich laufend an-
passen und weiterentwickeln, um die He-

rausforderung der Generationenvielfalt 
meistern zu können.
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Entlang der Hauptprozesse des Personalmanagements wur­
den etwa folgende mögliche Entwicklungslinien herausge­
arbeitet:
»» Employer-Branding: Mit Blick auf eine bessere Positionie­

rung der Städte und Gemeinden auf einem für kommu­
nale ArbeitgeberInnen immer schwieriger werdenden Ar­
beitsmarkt, gilt es für die Städte und Gemeinden, verstärkt 
die Vielfalt an spannenden Beschäftigungsmöglichkeiten 
in den Gemeinden besser sichtbar zu machen und sich vor 
dem Hintergrund der unterschiedlichen Anforderungen 
der Generationen gemeinsam als attraktive Arbeitgeberin 
zu positionieren. 

Das setzt zunächst voraus, sich der eigenen besonderen Stär­
ken ebenso bewusst zu werden wie auch zeitgemäße und auf 
die Zielgruppen bezogene Kommunikationskanäle zu nutzen. 
Ansatzpunkte in der Diskussion waren bisher: Positionierung 
über Werte bzw. die eigene Leistungsfähigkeit respektive das 
positive Image der eigenen Stadt sowie über den Stolz der ei­
genen MitarbeiterInnen. An Bedeutung gewinnen hierbei 
insbesondere auf einschlägigen Plattformen (z. B. Xing oder 
Whatchado) veröffentlichte „Personal Stories“ von Mitarbei­
terInnen.
Auch wurden ganz neue Wege einer gemeinsamen Marktstra­
tegie wie etwa eine Vermarktungsplattform diskutiert.

»» Rekrutierung: Eine verbesserte Positionierung und Markt­
präsenz bleibt letztlich wirkungslos, wenn das von Bewer­
berInnen konkret erlebbare Personalmanagement der 
Kommunen nicht durch hohe BenutzerInnenfreundlich­
keit, Schnelligkeit und große Professionalität überzeugt 
und nach der Einstellung in ein wirksames Onboarding 
mündet. 

Im Kontext der Rekrutierung wurden im Arbeitskreis einige 
Themen intensiver diskutiert: die generationenorientierte 
Differenzierung der Kommunikationsformen, die wachsende 
Bedeutung des Mobiltelefons im Bewerbungsprozess, die ver­
stärkt direkte Ansprache von KandidatInnen über Vernet­
zungsplattformen und insbesondere auch die komplette elek­
tronische Abwicklung von Rekrutierungsprozessen. Erörtert 
wurden auch eine radikale Vereinfachung von Bewerbungs­
verfahren und die verstärkte Nutzung von Stellenbörsen wie 
z. B. Karriere.at.
Ein weiteres wichtiges Element in einem auf die veränderten 
Anforderungen der Generationen ausgerichteten Rekrutie­
rungsprozess sind Maßnahmen zur Sensibilisierung (welche 
Anforderungen sind zu berücksichtigen?), Stärkung der Kom­
petenz der Führungskräfte im gesamten Einstellungs- und 
Einarbeitungsprozess (wie damit wirksam umgehen?), die Be­
reitstellung von entsprechenden Werkzeugen und Tools für 

Generation X   *1965–1980
•	Diversity
•	Globales Denken
•	Work-Life-Balance
•	Spaß
•	Informelles Handeln
•	Selbstvertrauen
•	Pragmatismus

„Arbeiten, um zu leben.“

Generation Z   *1995 ...
•	Mit dem Internet groß geworden
•	Vernetzung in Social Media / Social Networks
•	Individualisierung, Selbststeuerung, Flexibilität
•	Globales Denken gewohnt
•	Soziale Verantwortung wichtig
•	Schwache Loyalität gegenüber Arbeitgebern
•	Kreativität und laterales Denken
•	Sehr informiert, gebildet, intellektuell anspruchsvoll

„Leben und arbeiten als fließender Prozess; 
beim Arbeiten leben und beim Leben arbeiten.“

Babyboomer  *1946–1964
•	Wettbewerb
•	Hart arbeiten
•	Erfolg; persönliche Belohnung
•	Teamorientierung
•	Anti-autoritär

„Leben, um zu arbeiten.“

Generation Y  *1981–1994
•	Vertrauen, positive Verstärkung
•	Positive Grundeinstellung, Optimismus
•	Diversity
•	Soziale Verantwortung
•	Geld (Work-Life-Balance ist aber wichtiger als Geld)
•	Familienzentriert, Teamwork
•	Technologie

„Erst leben, dann arbeiten.“Arbeitswelt 2025 / Marcus K. Reif

1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 ?Veteranen Baby- 
boomer Generation X Generation Y Generation Z Generation

Alpha

Einstellungen und Wertehaltungen über Generationen hinweg
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der örtlichen Bürgerschaft dienen soll. Politische Konflikte 
spielen eine geringe Rolle. Auch der Bürgermeister/die Bür-
germeisterin als zentrale/-r kommunale/-r AkteurIn unterliegt 
dieser kommunalen Eigenheit, wobei objektive und subjek-
tive Bedingungen einen Einfluss haben können. Es ist das po-
litische Handeln der BürgermeisterInnen zunehmend in nati-
onale, europäische, globale Umwelten und Veränderungen 
eingebettet, die sie/ihn herausfordern und die sie/ihn zwin-
gen, entsprechende Rollenorientierungen zu entwickeln, um 
sachgerecht darauf zu reagieren.

BürgermeisterInnenprofil  
Eine kleinere Stadt (Gemeinde) hat nach unserer Definition 
eine Bevölkerungszahl von 1.001 bis 10.000 EinwohnerInnen. 
Im Jahre 2010 gab es in Österreich 1.686 solcher „Fälle“ (rund 
71 Prozent aller Gemeinden). Sechs Jahre später, im Jahre 2016, 
gibt es mit 1.584 Gemeinden um 102 weniger in dieser Grö-
ßenklasse (75 Prozent der insgesamt 2.100 Gemeinden).
»» Von den 42 antwortenden BürgermeisterInnen sind 38 

Männer und 4 Frauen (1:10). Ihr Durchschnittsalter beträgt 
55 Jahre, ist relativ hoch und liegt weit über dem Durch-
schnitt der Bevölkerung oder der Wählerschaft. Die Alters-
angaben liegen in einer Bandbreite zwischen 36 und 68 Jah-
ren, mit großer Häufung in den höheren Altersjahren.

»» 24 der BürgermeisterInnen absolvierten als höchste Stufe 
die Haupt- oder Realschule, acht das Gymnasium und 
zehn ein Universitätsstudium.  

»» Deutlich ist mit 32 Antwortenden die starke Verankerung 
im öffentlichen Sektor, aus dem sie vor der Amtsüber-
nahme entstammen oder in dem sie nebenberuflich weiter 
tätig sind. Recht wenige BürgermeisterInnen kommen aus 
dem privaten Sektor bzw. sind noch nebenberuflich in 
ihm tätig (10). 

„ParteibürgermeisterIn“ 
Auf die Frage, ob sie Mitglied einer Partei sind, gab ein Bür-
germeister an, er sei derzeit nicht Mitglied einer Partei, ein 
anderer war nach seiner Bekundung bisher nie Mitglied einer 
Partei. Alle anderen deklarierten sich als Parteimitglieder und 
sind in unserer Diktion „ParteibürgermeisterInnen“. Sie sind 
in ähnlicher Proportion mit den Parteien SPÖ und ÖVP ver-
bunden (40). Das Phänomen des unabhängigen Bürgermeis-
ters/der unabhängigen Bürgermeisterin gibt es in dem unter-
suchten Sektor merklich (noch) nicht und jeder anders lau-
tenden Vermutung, die lautet, es sei ein/-e BürgermeisterIn 
„unabhängig“, wäre näher im Detail nachzugehen. All das be-
stätigt den internationalen Trend, dass in vielen großen Städ-
ten wie in darunter liegenden Stadtgrößen die „Parteibürger-
meisterInnen“ den Ton angeben. Echte Unabhängige treten 
als BürgermeisterInnen nur da und dort in Erscheinung, bei 
uns muss man sich im kommunalen Spektrum geradezu auf 
Spurensuche machen, um sie zu entdecken.  
Im für Österreich sehr geläufigen „Links-Rechts-Spektrum“ 
ordnen sich 10 BürgermeisterInnen auf einer 10er-Skala auf 
der rechten Seite der Skala ein und 32 auf der linken Seite, 
wobei sich auf der linken Hälfte der Skala sechs Bürgermeis-
terInnen sogar mit deutlich links deklarieren. Ansonsten ist 
ein Trend zur ideologischen Mitte deutlich. 

„ArbeitsbürgermeisterIn“
Es üben 17 BürgermeisterInnen den „Job“ in Vollzeit und 25 
in Teilzeit aus. Ihre durchschnittliche Arbeitszeit errechnet 
sich auf Grundlage ihrer Angaben auf 43 Stunden und vari-
iert zwischen 20 und 90 Stunden (bei hier 39 Antworten). 
Für welche Aktivitäten verwenden die BürgermeisterInnen 
ihre Arbeitszeit? Die Angaben summieren die genauen stun-
denmäßigen Angaben aller Antworten und  korrespondieren 
mit der errechneten durchschnittlichen wöchentlichen Ar-
beitszeit. Sie variieren individuell freilich teilweise stark, was 
auf ein unterschiedliches Amtsverständnis und Rollenverhal-
ten hinweisen könnte. 
»» Von allen Aktivitäten überragt das „Zeitinvestment“ der 

BürgermeisterInnen für lokale BürgerInnenkontakte und 
für offizielle und inoffizielle Treffen, Tagungen, jedenfalls 
für Aktivitäten  „draußen“, außerhalb des Rathauses, was 
auf eine starke Kontakt- und Kommunikationsdimension 
mit BürgerInnen und Stakeholdern in der Stadt hinweist. 
Das BürgermeisterInnensein ist vor allem ein Kommuni-
kationsberuf mit vielen formellen und informellen Kon-
takten!

»» Die Wahrnehmung diverser Aufgaben, die über die Ge-
meindegrenzen hinausgehen, konsumiert deutlich weni-
ger Stunden.

Zeitbudget für Aktivitäten
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»» Der zeitliche Aufwand für Parteiversammlungen erreicht 
den drittschlechtesten Wert. 

»» Das insgesamt sehr breite Portfolio an Aktivitäten erklärt den 
hohen Zeitaufwand der BürgermeisterInnen für die Vorberei-
tung auf ihre Aufgaben (zweithöchster Stundenwert).

„Herausgeforderte/-r BürgermeisterIn“  
BürgermeisterInnen sehen sich in unserer Zeit vielen örtli-
chen, bekannten sowie neuen Herausforderungen gegenüber. 
Im Folgenden finden sich einige Angaben, wie die Bürger-
meisterInnen deren Priorität auf einer Skala von 1 bis 5 be-
werten (42 Antworten).   
Spitzenreiter bei den Herausforderungen ist die multidimen-
sionale Herausforderung, den örtlichen Standort zu verbes-
sern, mit 201 von 210 möglichen Bewertungen. Die Bereit-
stellung von sozialen Leistungen erreicht eine hohe Priorität. 
Relativ schwach fällt die Priorität für die eher neuen Aufga-
ben der Verwaltungsmodernisierung und die soziale Integra-
tion von Minderheiten aus, letztere erzielt den geringsten 
Wert nach Priorität.  
Der Blick in die Daten zeigt, dass die BürgermeisterInnen die 
Priorität der Herausforderungen unterschiedlich bewerten, 
mit breiten Spreizungen zwischen höchster und geringster 
Priorität, doch insgesamt haben viele Herausforderungen für 
sie eine deutliche Priorität. 
Auf die explizite Frage, welche von allen Herausforderungen 
den BürgermeisterInnen am wichtigsten sei, liegt die Stand-

ortsicherung mit 27 Nennungen an der Spitze (rund 70 Pro-
zent der Antworten). Nur sieben BürgermeisterInnen (rund 
17 Prozent) sehen das Angebot sozialer Leistungen als ihre 
wichtigste Herausforderung. Lediglich drei Nennungen er-
reicht hier die Integrationsaufgabe (rund 7 Prozent).

„BürgerInnenbürgermeisterIn“
Die BürgermeisterInnen sind eingebettet in eine Umwelt mit 
vielen Erwartungen, von Stakeholdern und von den Bürge-
rInnen ausgehend, und es entspricht der lokalen Demokratie, 
auf alle zu hören. Um von den Erwartungen und Wünschen 
zu erfahren, gibt es diverse Instrumente, deren Effektivität in 
der Sicht der BürgermeisterInnen erfragt wurde.  
Die Effektivität von Parteitreffen wird sehr gemischt einge-
schätzt, sie erreichen den größten Wert hinsichtlich Ineffekti-
vität von allen abgefragten Instrumenten! BürgerInnenkon-
takte erzielen dagegen einen „einsamen“ Spitzenwert bei der 
Effektivität. Das klassische Instrument der Wahlen liegt eher 
in der Mitte der Effektivitätszurechnungen.  
Wie wünschenswert halten BürgermeisterInnen direktdemo-
kratische Instrumente, die teilweise in ihrer kommunalen Re-
alität gelebt werden? Wie wünschenswert den bei uns zumin-
dest gelegentlich debattierten Reformvorschlag, die Zahl der 
GemeinderätInnen (StadtvertreterInnen) zu reduzieren? 
Spitzenreiter ist die Präferenz der BürgermeisterInnen für die 
Direktwahl, die im kommunalen System überwiegend auch 
praktiziert wird, gemischter Natur ist die Präferenz für die 
Volksrechte, die in der Praxis – mehr oder weniger – überall 

Herausforderungen Gewicht (max. 210) Durchschnitt hohe Priorität Geringe  Priorität

Standortqualitäten  
erhöhen 201 4,8 5 3

Soziale Leistungen 193 4,6 5 3

Natürliche Umwelt 
schützen 176 4,2 5 2

Sicherheit garantieren 174 4,1 5 1

Verwaltungs­
modernisierung 155 3,7 5 2

Lokale Identität 161 3,8 5 1

wirtschaftliches Wachstum 173 4,1 5 2

Infrastruktur verbessern 179 4,3 5 2

soziale Integration von 
Minderheiten 150 3,6 5 1

Priorität der Herausforderungen
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Eine jüngst ergangene Entscheidung des Bundesfinanzhofes, 
wonach den Freimaurerlogen die Gemeinnützigkeit ab
erkannt wurde, hat auch in Österreich die Rechtsfrage inten-
siviert, inwieweit reine Männer- oder Frauenvereine noch 
gemeinnützig sein können.

I. Bundesfinanzhof-Entscheidung
Der deutsche Bundesfinanzhof hat in seiner jüngsten Ent-
scheidung vom 17. Mai 2017, V R 52/15, die Rechtsmei-
nung vertreten, dass die traditionellen Freimaurerlogen nicht 
gemeinnützig sein können und begründete sein Urteil mit 
der Diskriminierung von Frauen einerseits und der fehlen-
den Förderung der Allgemeinheit andererseits.
Der Bundesfinanzhof vertrat die Rechtsauffassung, dass Frei-
maurerlogen nicht die Allgemeinheit auf materiellen, geisti-

gen oder sittlichen Gebiet fördern, weil der Hauptzweck der 
Freimaurerlogen auf die Förderung ihrer männlichen Mit-
glieder ausgerichtet ist, daher im Rahmen der Förderung der 
Allgemeinheit der Grundrechtskatalog unberücksichtigt 
bleibt und die Ungleichbehandlung von Männern und 
Frauen sachlich nicht gerechtfertigt wäre, weshalb ein Verstoß 
gegen die Werteordnung des Grundgesetzes vorliege. 
Zum Einwand, dass auch religiöse Brüder- oder Schwestern-
ordensgemeinschaften als gemeinnützig anerkannt worden 
wären, entgegnet der Bundesfinanzhof, dass es dafür einen 
zwingenden sachlichen Grund gebe und gerade diese Or-
denskongregationen unmittelbar und ausschließlich mild
tätige und vor allem kirchliche Zwecke verfolgen.

II. Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit
II.I. Grundvoraussetzung
Sofern nach den spezifischen Abgabenvorschriften eine Be-
günstigung für die Realisierung gemeinnütziger, aber auch 
kirchlicher oder mildtätiger Zwecke gewährt werden soll, wie 
etwa nach § 8 Z. 2 KommStG 1993 eine Befreiung von der 
Kommunalsteuer, sind spezifische, im § 34 BAO aufgezählte 
Kriterien erforderlich, wie
»» der Rechtsträger muss eine Körperschaft, Personenvereini-

gung oder Vermögensmasse sein (keine natürlichen Perso-
nen sowie nicht Personengesellschaften, wie OG, KG und 
auch nicht Gesellschaften bürgerlichen Rechts),

»» der Rechtsträger muss nach Gesetz, Satzung, Stiftungs-
brief oder sonstiger Rechtsgrundlage und nach seiner tat-
sächlichen Geschäftsführung

»» ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, kirchliche 
oder mildtätige Zwecke verfolgen bzw. realisieren.

Ausschließlich bedeutet selbst bei wohlwollender Auslegung 
dieser Gesetzesbestimmung, dass der überwiegende Haupt-
zweck des Rechtsträgers auf die Erfüllung der begünstigten 
(gemeinnützigen) Zwecke ausgerichtet ist, d. h. wenn ein 
Rechtsträger zwar gemeinnützige Zwecke erfüllt, jedoch 
gleichzeitig Unternehmen, wie etwa einen Gewerbe- oder 
Landwirtschaftsbetrieb, führt, wird keine ausschließliche 
Förderung gemeinnütziger Zwecke vorliegen; kleine Neben-
tätigkeiten sind jedoch nicht begünstigungsschädlich.
Unmittelbarkeit bedeutet, dass die Förderung der begünstig-
ten (gemeinnützigen) Zwecke unmittelbar von diesem 
Rechtsträger und nicht durch Dritte bzw. auch nicht durch 
eigene Unternehmungen realisiert wird; unmittelbar wäre 
nur gegeben, wenn Dritte diese gemeinnützigen Zwecke er-
füllen, deren Handeln dem Rechtsträger selbst unmittelbar 
zuzurechnen wäre.

Gemeinnützigkeit –
Männer- und Frauenvereine
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II.II. Allgemeinheit
Die Allgemeinheit ist ein wesentliches Kriterium für die Ge-
meinnützigkeit. Die Bestimmungen der Bundesabgabenord-
nung sehen die Förderungszwecke umfassend vor, während 
die Rechtsnormen des Kommunalsteuergesetzes diese Förde-
rungszwecke legistisch sehr einschränkend determinieren. 
Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nach § 35 Abs. 2 
BAO vor, wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geisti-
gen, kulturellen, sittlichen oder materiellen Gebieten nützt; 
als derartige förderungswürdige Aufgabenbereiche gelten bei-
spielsweise
»» die Förderung der Kunst und Wissenschaft,

»» Gesundheitspflege, Jugend-, Familien- und Altersfür-
sorge,

»» Körpersport, Schulbildung, Volksbildung, Berufsausbil-
dung,

»» Denkmalpflege, Natur- und Tierschutz, Heimatpflege.

§ 8 Z. 2 KommStG 1993 schränkt den förderungswürdigen 
Aufgabenbereich ein auf 
»» Gesundheitspflege,

»» Kinder-, Jugend- und Familienfürsorge,

»» Behinderten-, Blinden- und Altersfürsorge.

Daraus ist rechtlich zu folgern, dass die Allgemeinheit einer-
seits nach dem Aufgabenbereich bestimmt wird, welcher 
nach den Bestimmungen der Bundesabgabenordnung weit 
und demonstrativ, nach den Rechtsnormen des Kommunal-
steuergesetzes aber restriktiv und taxativ determiniert wurde.

II.III. Allgemeinheit – Ausschluss
Für die Annahme der Allgemeinheit ist bereits ein Personen-
kreis ausreichend, der sich als genügend großer Ausschnitt 
der Allgemeinheit darstellt, also einen Bevölkerungsquer-
schnitt bedeutet (Baldauf/Renner/Wakounig, „Vereine“).
Ein Ausschluss der Allgemeinheit liegt nach § 36 BAO vor, 
wenn der Personenkreis 
»» durch Familienzugehörigkeit, geschlossene Mitglieder-

zahl, Anstellung zu einer bestimmten Anstalt, fest abge-
schlossen ist oder

»» infolge seiner Abgrenzung nach örtlichen, beruflichen 
oder sonstigen Merkmalen die Zahl der in Betracht kom-
menden Personen nur klein sein kann.

Keine Gemeinnützigkeit mangels Allgemeinheit liegt dem-
nach vor, wenn der Adressatenkreis der förderungswürdigen 
Personen fachlich oder personell gewissermaßen einge-
schränkt wurde, wie beispielsweise 
»» die Förderung bestimmter Vereinsmitglieder,

»» der Besuch von Kindergärten ausschließlich aufgrund 
einer bestimmten Berufsausübung der Eltern oder einer 
bestimmten Religionszugehörigkeit,

»» nicht der Umweltschutz als solches geschützt, sondern 
lediglich beispielweise ausschließlich gegen Kernkraft-
werke aufgetreten wird,

»» exklusive beispielweise Golfklubs, welche durch gezielte 
Auflagen (z. B. erhöhte Mitgliedsbeiträge) bewusst nur ei-
nen bestimmten Adressatenkreis ansprechen wollen.

Aus dieser Bestimmung ist rechtlich abzuleiten, dass perso-
nell oder sachlich bezogen ein größerer, von vornherein un-
bestimmter Personenkreis durch die Förderungsziele ange-
sprochen werden sollte.

II.IV. Geschlechtsspezifische Einschränkungen
Bereits in Österreich wird seit Längerem schon die Rechts-
frage diskutiert, inwieweit männer- oder frauenbestimmte 
Vereinigungen, wie Fußballvereine, Schützenvereine, Or-
denskongregationen, Studentenvereinigungen, Goldhauben-
gruppen, die Kriterien der Allgemeinheit erfüllen können; 
die jüngste Entscheidung des deutschen Bundesfinanzhofes 
zur Negierung der Gemeinnützigkeit von Freimaurerlogen 
wird diese Diskussion sicherlich weiter anregen.
Der deutsche Bundesfinanzhof hat in seinem Urteil vom  
17. Mai 2017, V R 52/15, die Gemeinnützigkeit von Frei-
maurerlogen offensichtlich damit negiert, dass der Aus-
schluss von Frauen sachlich nicht gerechtfertigt wäre und 
diese Ungleichbehandlung gegenüber dem deutschen 
Grundgesetz verstoße. In der österreichischen Rechtsmei-
nung hat sich die Höchstgerichtsrechtsprechung mit der 
Rechtsfrage der Gemeinnützigkeit von Freimaurerlogen 
noch nicht auseinandergesetzt, doch wird in der herrschen-
den Rechtslehre, wie Kohler/Quantschnigg/Wiesner, „Ver-
eine“ und vor allem von Ritz, „Bundesabgabenordnung-
Kommentar“, Linde Verlag, 3. Auflage, die Rechtsmeinung 
vertreten, dass geschlechtsspezifische Einschränkungen zu
lässig seien, wenn im Übrigen die Voraussetzungen der All-
gemeinheit vorliegen; Einschränkungen der Allgemeinheit 
wären schon – legistisch gesehen – ausschließlich auf die 
Personenanzahl und nicht auf das Personengeschlecht bezogen.
Daraus ist jedenfalls rechtlich abzuleiten, dass ausschließlich 

www.staedtebund.gv.at� 67 

©
 F

ot
o:

 B
ild

er
bo

x

OeGZ_10_2017.indd   67 27.09.17   11:01





Helioz

Die Wasser-RetterInnen 
Täglich sterben weltweit 2.000 Kinder unter fünf Jahren an 

Durchfallerkrankungen, die von verunreinigtem Trinkwasser  
verursacht werden. Was muss geschehen?  
Die Social Entrepreneurs von Helioz haben  

eine ziemlich überzeugende Antwort. 
Mag.a Saskia Blatakes, Journalistin
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Durst, Wasserhahn auf, trinken – so einfach ist das bei 
uns in Österreich. Aber mehr als 660 Millionen Men-
schen in Afrika, Asien und Lateinamerika haben kei-

nen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Noch eine schockie-
rende Zahl: Die Hälfte aller weltweit verfügbaren Kranken-
hausbetten sind von Menschen belegt, die an Durchfall, 
Cholera oder Typhus leiden – alles Folgen von verunreinig-
tem Wasser. 
Was es heißt, wenn auf das klare Nass kein Verlass ist, das 
hat auch der Vorarlberger Martin Wesian einst am eigenen 
Leib erlebt. Er lebte in Venezuela und war einer der Betroffe-
nen der Cholera-Epidemie, die das Land in den Neunziger-
jahren traf. Das infizierte Gebiet wurde hermetisch abgerie-
gelt, Zehntausende Menschen starben. Doch Martin Wesian 
überlebte dank bester medizinischer Betreuung. Und er hatte 
dabei das ungute Gefühl,  bevorzugt behandelt zu werden. 
„Und zwar bloß, weil ich eine weiße Hautfarbe habe“, er-
zählt er beim ÖGZ-Besuch in seinem Büro. Während ihm 
geholfen wurde, bedeutete das verunreinigte Wasser für so 
viele Menschen den Tod. Diese Erfahrung wird ihn nie mehr 
loslassen. 
An den Moment, der ihn dann endgültig zum leidenschaftli-
chen „Wasser-Retter“ machte, kann er sich noch genau erin-
nern. Er ist längst wieder aus Lateinamerika zurückgekehrt 
und arbeitet in Wien, als er 2007 im deutschen Wochenma-
gazin „Der Spiegel“ ein Interview liest. Von einem „Wasser-
prediger“ ist dort die Rede – dem Schweizer Bauingenieur 
Martin Wegelin, der an der ETH Zürich „Sodis“ (Solar Wa-
ter Desinfection) erforscht, eine genial einfache und sehr ef-
fektive Methode, um aus verseuchtem Wasser Trinkwasser zu 
machen. Doch es fehle ihm an HelferInnen, die Botschaft in 
den Entwicklungsländern unter die Leute zu bringen, klagt er. 

Sensationeller Zufall
Als Martin Wesian das liest, hat er eine Art Geistesblitz und 
ruft den Professor in Zürich kurzerhand an: „Was halten Sie 
von einem technischen Indikator?“ Denn dieser könnte die 
Methode für NutzerInnen noch einfacher und verlässlicher 
machen. Der Schweizer ist begeistert. Wadi ist aus der – zu-
mindest geistigen – Taufe gehoben. Die beim Wadi verwen-
dete Sodis-Methode verdankt die Welt ausgerechnet einem 
ziemlich banalen Zufall: Es ist ein sonniger Morgen im Bei-
rut der Achtzigerjahre. Biochemiker Aftim Akra vergisst eine 
Plastikflasche mit kontaminiertem Wasser auf der Fenster-
bank seines Labors. Als er sich am Abend wieder an die Fla-
sche erinnert, macht er eine verblüffende Entdeckung: Alle 
Bakterien sind verschwunden. 
Dass UV-Strahlen eine desinfizierende Wirkung haben, ist 
zwar schon lange bekannt, aber dass die Zusammenwirkung 
aus PET-Flasche und Sonnenlicht in der Lage ist, aus verun-
reinigtem Wasser innerhalb weniger Stunden Trinkwasser zu 
machen, ist damals eine Sensation. Trotzdem dauert es Jahr-
zehnte, bis die Methode eine größere Öffentlichkeit be-
kommt. 
Dabei ist sie nicht nur genial einfach, sondern auch sehr ef-
fektiv, denn UV-Strahlung vernichtet  neben Bakterien und 
Viren auch Protozoen Das sind parasitäre Einzeller, die zum 
Beispiel Durchfallerkrankungen wie die Amöbenruhr auslö-
sen. Damit ist Sonnenlicht bei der Wasseraufbereitung sogar 
Chlortabletten überlegen. 
Dass Sodis so schnell wie möglich in den Ländern des globa-
len Südens bekannt werden muss, davon ist Martin Wesian 
überzeugt. 2010 hat er deshalb „Helioz“ als soziales Unter-
nehmen gegründet. Untergebracht ist das Start-up in der 
quirligen Mariahilfer Straße. Ausgerechnet hier, nur wenige 
Meter abseits des Gewusels der Konsummeile, versucht er 

Helioz-Firmengründer Martin 
Wesian sagt: „Wenn ich nur 
ein paar Menschen mit dem 

Wadi helfen kann, hat sich die 
ganze Arbeit schon gelohnt.“

Geschäftsführerin Manuela 
Kräuter kommt gerade von 
einer Reise nach Uganda 
zurück, wo sich Wadi-Nutze-
rInnen freuen, dass sie nicht 
mehr stundenlang zu Wasser-
stellen marschieren müssen.
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Paris: Anstieg an Verurteilungen wegen  
illegaler Airbnb-Vermietung
Bei einer Vermietung von mehr als 120 Tagen im Jahr ist in ganz Frankreich 
eine Nutzungsbewilligung erforderlich, welche vonseiten der Gemeinde auch 
untersagt werden kann. In Paris ist zusätzlich dazu eine Registrierungsnum-
mer auf der Homepage der Stadt zu beantragen, die in sämtlichen Inseraten 
angegeben werden muss. Bei einem Verstoß drohen Bußgelder bis zu einem 
Betrag von 50.000 Euro. Im Jahr 2016 wurden 18 EigentümerInnen von  
19 Wohnungen verurteilt, weil sie die gesetzlich erlaubten 120 Tage über-
schritten. Bereits im ersten Halbjahr 2017 waren es 26 EigentümerInnen von 
31 Wohnungen. Die durchschnittlich verhängte Strafe stieg von 10.000 auf 
20.000 Euro an. Der Grund für die massive Erhöhung ist, dass Gerichte nun 
strenger urteilen als noch letztes Jahr. Während man früher akzeptierte, dass 
VermieterInnen die gesetzliche Lage nicht kennen und im Zweifel oftmals für 
die Angeklagten entschieden wurde, ist genau dies nun nicht mehr der Fall.

Auch andere Städte verschärfen Gangart
Durch die zunehmende Beliebtheit von „Share Economy“-Unternehmen stei-
gen die Mieten vielerorts an, wie auch der zuständige Wohnbaustadtrat Ian 
Brossat erklärt. Das Problem beschränkt sich natürlich nicht auf Paris. So 
stiegen die Mieten in Palma de Mallorca beispielsweise in den letzten fünf 
Jahren um satte 40 Prozent. Auch andere beliebte Tourismusziele haben das 
Problem erkannt und reagiert. So ist es in New York City verboten, eine Woh-
nung weniger als 30 aufeinanderfolgende Tage zu vermieten. Auch in Berlin 

ist die Vermietung einer kompletten Wohnung für einen kurzen Zeitraum 
illegal. In London dürfen Wohnungen maximal 90 Tage im Jahr kurzfristig ver-
mietet werden, in Amsterdam gar nur 60 Tage. Eine derartige Obergrenze an 
Vermietungstagen gibt es in Österreich derzeit nicht, die Plattform Airbnb soll 
jedoch dazu verpflichtet werden, Daten an die öffentliche Hand weiterzuleiten, 
um die Einhebung der Ortstaxe sicherzustellen. Laut Schätzungen entgeht der 
Stadt Wien jährlich rund eine halbe Million Euro durch nicht entrichtete 
Ortstaxen. Dies betrifft natürlich nicht nur Airbnb, sondern auch alle 
PlattformanbieterInnen.

Hitzewelle in Frankreich – Maßnahmen wirken 
Laut Schätzungen der französischen Gesundheitsbehörde gehen  
580 Todesfälle auf das Konto der jüngsten, auch in Österreich deutlich 
spürbaren Hitzewelle zwischen 17. und 25. Juni. Die letzte vergleichbare 
Hitzeperiode ereignete sich im August 2003. Ihr fielen damals  
15.000 Menschen zum Opfer. Die großen Mängel der Gesundheitsdienste 
und die Unterversorgung besonders gefährdeter Personengruppen wurden 
stark kritisiert. Seitdem wurden in Frankreich Maßnahmen ergriffen, um  
extremer Hitze in Zukunft besser entgegenwirken zu können.  
Diese Maßnahmen zeigen nun Wirkung. 
Bei der 2003 noch massiv betroffenen Gruppe der über 65-Jährigen gab es 
im Jahr 2017 kein signifikantes Ansteigen. Dies liegt vor allem daran, dass 
man aus den Fehlern vergangener Hitzewellen gelernt hat. In Krankenhäusern 
wurde damals tagelang vergeblich nach Infektionsursachen gesucht, da man 
mit Hyperthermien (Ansteigen der Körpertemperatur) zuvor nur sehr selten 
konfrontiert gewesen war. Heute existiert ein Bewusstsein dafür, dass Hitze 
tödlich sein kann. Zudem sieht der staatliche Hitzeplan Frankreichs seit 2003 
ein Namensregister von gefährdeten Personen (vor allem alte Menschen und 
Personen mit Behinderung) in jeder Gemeinde vor. An heißen Tagen werden 
diese Personen kontaktiert und bei Bedarf betreut. Außerdem wurden in 
Altersheimen klimatisierte Räume eingerichtet, die es zuvor nicht überall gab. 
Im Gegensatz zum August des Jahres 2003 war in diesem Jahr vor allem  
die Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen betroffen. Dies lag vor allem daran, 
dass sich gesunde Personen nicht betroffen fühlten und trotz der Hitze 
weiterhin Sport betrieben. Auch der Zeitpunkt dürfte eine Rolle gespielt 
haben, da im Juni Kinder und Arbeitende stärker den hohen Temperaturen 
ausgesetzt sind. 
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Ausblick auf die November-ÖGZ

Was gibt es Neues aus der Finanzwelt? Wie viel kostet uns der Klimawandel? 
Und was bringt die digitale Währung Bitcoins?
Antworten auf diese Fragen finden Sie in  
der Ausgabe 11/2017, die am 2. November erscheint.

Ausschusstermine des Österreichischen Städtebundes 
Oktober bis November 2017

Oktober

2. bis 3. Oktober Fachausschuss Stadtvermessung Klagenfurt

3. Oktober Umweltausschuss Graz

4. bis 5. Oktober Verkehrsplanungsausschuss Dornbirn

9. bis 10. Oktober Fachausschuss Marktamts­

angelegenheiten

Steyr

11. bis 12. Oktober Fachausschuss Gewerberecht 

und Gewerbetechnik

Wiener Neustadt

12. Oktober CIVINet Workshop Graz

12. bis 13. Oktober Fachausschuss  

Informationstechnologie 

Lustenau

16. Oktober Arbeitskreis Veranstaltungswesen Linz

18. bis 19. Oktober Fachausschuss Integration Bludenz

18. bis 20. Oktober Stadtregionstag Lienz

19. bis 20. Oktober Fachausschuss Schlachthof- und 

Veterinärwesen

Steyr

19. bis 20. Oktober Landesgeschäftsführersitzung Leibnitz

23. bis 24. Oktober Fachausschuss Kultur Graz

23. bis 24. Oktober Fachausschuss Abfallwirtschaft 

und Städtereinigung

Villach

24. Oktober Finanzkommission Wien

November

6. November Kommunalforum Klagenfurt

7. November Kommunalforum Ansfelden

7. November FA Friedhöfe/Feuerhallen;  

FA kommunale Bestattung

Villach

8. bis 9. November Kontrollämtertagung Klosterneuburg

9. bis 10. November Netzwerk Gesunde Städte St. Pölten

14. November SDGs und Entwicklungspolitik Innsbruck

15. bis 16. November Fachausschuss  

Sportangelegenheiten

Kapfenberg

16. bis 17. November Fachausschuss 

Rechtsangelegenheiten 

Feldkirch

20. bis 21. November Fachausschuss Soziales, 

Gesundheit und Jugend

Graz

23. bis 24. November Fachausschuss Statistik  

und Registeranwendungen

Wolfsberg

29. November Geschäftsleitung & 

Hauptausschuss

Wien

29. November 12. EU-Wissensnetzwerk Baden 

30. November  

bis 1. Dezember

Fachausschuss Energie mit 

Bayerischem Städtetag

Salzburg

30. November 

 bis 1. Dezember

Fachausschuss 

Verwaltungsorganisation

St. Pölten

30. November  

bis 1. Dezember

Fachausschuss 

Bauangelegenheiten

Wien
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